
Regeln zum Trainings und Wettkampfbetrieb
 

Trainingsvoraussetzung:
- Eine Bestätigung, ob die einzelnen Sportler und Sportlerinnen gesund sind und ohne 
Einschränkung am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen können, benötigen wir jedes Jahr 
eine ärztliche Bescheinigung über die Sportgesundheit. Diese Bestätigung ist seit 01.01.2004 vom 
DSV (Deutscher Schwimmverband) vorgeschrieben

Trainingsgruppen:
Die Einteilung der Trainingsgruppen erfolgt ausschließlich durch die Trainer der einzelnen 
Trainingsgruppen und in Rücksprache mit den Eltern. 
Ausschlaggebend ist:
- Größe der Trainingsgruppen / Organisatorische Belange 
- Schwimmerische Fortschritte der Sportlerinnen und Sportler

Ablenkung der Trainer durch Eltern
- Die Ablenkung unserer Übungsleiter, Trainer und Betreuer während des Trainings durch Eltern 
oder Begleitpersonen unserer Trainingskinder  ist nicht erwünscht. Bei Fragen oder Problemen 
stehen alle  Übungsleiter, Trainer und Betreuer nach Beendigung des Trainings gern zur 
Verfügung. 

Trainingszeiten:
- Unser Zeiten verstehen sich darauf, dass zu dieser Zeit ins Wasser gegangen
wird. Umkleidezeiten ca. 15 Minuten vorher! Wir bitten pünktlich zu sein!
- Ferner werden die Eltern gebeten Ihre Kinder pünktlich zum Trainingsende abzuholen.
- Kann am Training nicht teilgenommen werden, bitte beim jeweiligen Trainer vorher absagen (per 
Telefon, SMS oder E-Mail) !
- Die regelmäßige Teilnahme am Training ist Voraussetzung für eine stetige Verbesserung der 
schwimmerischen Fähigkeiten im Schwimmsport.

Wettkampfbetrieb:
- Der Trainer legt frühzeitig in Abstimmung mit der Abteilungsleitung die Wettkämpfe der Saison 
fest, an denen seine Trainingsgruppe (oder auch mehrere Trainingsgruppen des TSV Indersdorf 
1907 e.V.) teilnimmt (teilnehmen).

- Einzig der Trainer einer Trainingsgruppe entscheidet, welche/r Schwimmer/in auf bestimmten 
Wettkämpfen startet und über welche Strecken diese/r gemeldet wird.

- Durch seine/ihre Mitgliedschaft in einer der Trainingsgruppen der Schwimmabteilung des TSV 
Indersdorf 1907 e.V. erwirbt der Schwimmer/die Schwimmerin nicht automatisch das Recht, an 
Wettkämpfen teilnehmen zu dürfen.

- Grundsätzlich nehmen möglichst viele Mitglieder einer Trainingsgruppe an unseren geplanten 
Wettkämpfen teil. 

- Wir treten bei Wettkämpfen als Repräsentanten unserer Gemeinde Markt Indersdorf und unseres
Vereins TSV Indersdorf 1907 e.V. auf ! Wir legen daraufhin sehr viel Wert auf entsprechendes 
Verhalten unserer Sportler, Sportlerinnen, Betreuern, Eltern und Begleitpersonen gegenüber des 
ausrichtenden Gastvereins und der bestellten Kampfrichter.

- Ohne eigene Kampfrichter oder Betreuer für unsere Wettkampfmannschaft kann es keine 
Wettkampfteilnahme geben!



Informationen zur Aufsichtspflicht der Trainer

Aufsichtsbedürftige:
sind alle Minderjährigen. Das sind Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben.

Aufsichtspflichtige:
Übungsleiter, Jugendleiter, Trainer und Betreuer des TSV Indersdorf 1907 e.V.

Beginn der Aufsichtspflicht:
Mit Betreten der Schwimmhalle (aus den Duschen) zeitnah zum Trainingsbeginn. Der 
Trainer oder Übungsleiter betritt als Erster die Schwimmhalle!

Ende der Aufsichtspflicht:
Mit Verlassen der Schwimmhalle (in die Duschen) zeitnah zum Trainingsende. Der Trainer
oder Übungsleiter verlässt als Letzter die Schwimmhalle! 

Bei privat bedingter, vorzeitiger Beendigung der Trainingseinheit ist eine Erlaubnis 
der Eltern vorzulegen, aus der hervorgeht, dass der/die Aufsichtsbedürftige das 
Training vorzeitig beenden darf und der Aufsichtspflichtige seiner Aufsichtspflicht 
entbunden wird . 

Während des Trainings gelten die Bestimmungen der Schwimmhallenordnung und der 
Turnhallenordnung

Erweitertes Führungszeugnis:
Jeder Aufsichtspflichtige des TSV Indersdorf 1907 e.V., der mit Kindern und/oder 
Jugendlichen arbeitet hat ein erweitertes Führungszeugnis zur Einsicht beim Hauptverein 
vorgelegt. Hintergrund ist, dass dadurch verhindert werden soll, dass Personen, die 
insbesondere wegen sexueller Übergriffe auf Kinder oder Jugendliche auffällig wurden, 
nicht mehr mit diesem Personenkreis arbeiten.

Schäden und Haftung:
Für verursachte Schäden an der Ausstattung von Schwimm- und Turnhalle wird der 
verursachende Sportler bzw. seine Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zur Verantwortung 
gezogen.

Abschnitt bitte abtrennen und zum Training unterschrieben mitbringen.

Bestätigung der Kenntnisnahme

- Regeln zum Trainings und Wettkampfbetrieb
- Informationen zur Aufsichtspflicht der Trainer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorname / Nachname der Sportlerin / des Sportlers  ( 18. Lebensjahr noch nicht vollendet)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorname / Nachname der Erziehungsberechtigten                             Unterschrift


